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Stadt Siegen       Siegen, 25.07.2002 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 12. Sitzung (Sondersitzung) des Bezirksausschusses I - Siegen-
Geisweid - 

 
 vom: 22.07.2002 
 
 von: 16:00 Uhr 
 
 bis: 16:50 Uhr 
 

 Ort: Rathaus Geisweid,  
Großer Sitzungssaal 
   

 
Anwesend waren: 
 
I. Vom Bezirksausschuss I - Geisweid:  
 
Moll, Ilona - als Vorsitzende - 
Bartkowiak, Walter  
Berner, Hans - für AM Wagener, Eckhard - 
Dornseifer, Manfred  
Fries, Traute  
Grundorat, Heike  
Hadem, Hermann  
Heinbach, Günter - für AM Bäumner, Gerhard - 
Juckenack, Reinold  
Kamieth, Gisela  
Kessler, Silvia - für AM Kessler, Irene - 
Oerter, Steffen - für AM Kamieth, Jens - 
Schlenther, Christa  
Schwunk, Ulrich  
Stein, Manfred  
 
II. Beratende Mitglieder: 
 
Titze, Renate  
Reitz, Manfred  
Wolf, Marianne  
 
III. Als Zuhörer: 
IV. Von der Verwaltung: 
Nicht anwesend waren: 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
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1. Bestimmung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der 

Niederschrift 
 
Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift wird Herr Dornseifer bestimmt. 
 

12. BezA I 22.07.2002 
 
 
2. Herstellung einer Erschließungsanlage im Bereich der Geisweider Stra-

ße zur Sicherung der öffentlich-rechtlichen Erschließung von 13 beab-
sichtigten Einfamilienhäusern in Siegen-Dillnhütten 
          - Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen des  
            Verfahrens gem. § 125 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
          - Beschluss zur Herstellung der Erschließungsanlage 

 
Vorlagennr. 2062/2002 

 
Die Beratung erfolgt gemeinsam mit dem Bauausschuss 
 
Auf Frage von Herrn Reitz antwortet Herr Schlenther, dass sich aufgrund der überar-
beiteten Planung (veränderte Straßenführung) ein derzeit unbebautes Grundstück im 
Kurvenbereich der geplanten Erschließungsstraße nicht mehr innerhalb der Bebau-
ungsgrenzen befindet. Entstehende Erschließungskosten werden allein auf die 13 
neu entstehenden Wohneinheiten umgelegt. 
 
Auch wenn das angesprochene Grundstück neuerdings außerhalb des Planungsge-
bietes liegt, ist der Eigentümer nach Auffassung von Frau Gaden gemäß dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz an den Erschließungskosten zu beteiligen, da eine 
grundsätzliche Bebaubarkeit gegeben ist. 
 
Herr Diehl erklärt, dass der Eigentümer des betroffenen Grundstückes ursprünglich 
Mitinitiator der Gesamtmaßnahme war, sich jedoch aus privaten Gründen von dem 
Vorhaben verabschiedet hat. Nach der überarbeiteten Planung liegt dessen unbe-
bautes Grundstück nicht mehr direkt an der Straße und gilt demzufolge als nicht er-
schlossen. Im Falle eines eventuellen künftigen Bauantrages wäre eine Erschließung 
herstellbar, wenn der / die Eigentümer der zwischen Straße und unbebautem Grund-
stück liegenden Restfläche diese dem Bauherren verkaufen würden. An diesen Ver-
kauf könnten Bedingungen geknüpft werden. 
 
Herr Vogler bittet, die Ausführungen von Herrn Diehl zu Protokoll zu nehmen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
1. Über die anläßlich der Bürgerbeteiligung sowie der Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange eingegangenen Anregungen und Einwendungen im Ver-
fahren nach § 125 Abs. 2 BauGB beschließt der Bauausschuss des Rates 
der Stadt Siegen wie folgt: 

 
zu 1.11 
Der Hinweis der Siegener Versorgungsbetriebe wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 1.12 
Der Hinweis der RWE wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 1.13 
Der Hinweis der Deutschen Telekom AG wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 1.14 
Der Hinweis des Entsorgungsbetriebes der Stadt Siegen wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
zu 1.15 
Den Anregungen des Einwenders Geisweider Straße 154 wird nicht gefolgt. 
 
zu 1.16 
Den Anregungen des Einwenders Geisweider Straße 154 wird nicht gefolgt. 
 
zu 1.17 
Den Anregungen der Einwenderin Geisweider Straße 156 wird nicht gefolgt. 
 
zu 1.18 
Den Anregungen der Einwenderin Geisweider Straße 156 wird nicht gefolgt. 
 
zu 1.19 
Den Anregungen der Einwender/in Geisweider Straße 160 wird gefolgt. 
 
zu 1.20 
Den Anregungen des Einwenders Geisweider Straße 164 wird nicht gefolgt. 
 
zu 1.21 
Der Anregung des Einwenders Koblenzer Straße 76 wird gefolgt. 
 
 
2. Die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage erfolgt gemäß dem in 

der Sitzung vorgestellten Plan vom 21.03.2002 (siehe Anlage 1 zur Vorlage). 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 
3. Gestaltung Marktplatz Geisweid 
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Vorlagennr. 2103/2002 

 
Die Beratung erfolgt gemeinsam mit dem Bauausschuss 
 
Ergänzend zur Vorlage führt Herr Schlenther aus, dass abschließende Gespräche 
zur Oberflächengestaltung des Platzes mit dem Eigenbetrieb der Stadt Siegen und 
mit der Sparkasse geführt wurden. Er erläutert ausführlich, wie die Oberflächenges-
taltung demnach vorgesehen ist.  
Nach Abstimmung mit den Beteiligten kann die Schrankenanlage zum Parkplatz der 
Sparkasse grundsätzlich versetzt werden, die endgültige Kostenträgerschaft ist noch 
zu klären.  
Zwei der in der Anlage 1 zur Vorlage dargestellten strahlenförmigen Blindenleitstrei-
fen könnten ohne Probleme bereits im ersten Bauabschnitt eingebracht, der zum 
Grundstück Haus Nr. 18 gelegene kann aufgrund der Eigentumsverhältnisse derzeit 
jedoch noch nicht hergestellt werden. Eine gemeinsame Realisierung aller drei Strei-
fen erfolgt daher erst im zweiten Bauabschnitt. 
Hinweise auf die umliegenden Stadtteile können wahlweise in die Vollgussdeckel der 
Schachtabdeckungen des Regenüberlaufbeckens oder aber per 50 x 50 cm große 
Platten in die taktilen Leitstreifen integriert werden. In beiden Fällen müsste ein 
Sponsor gefunden werden. 
 
Herr Reitz bedauert, dass für den Teil des Platzes im Bereich des Grundstückes 
Haus Nr. 18 nur ein voraussichtlich langjähriges Provisorium realisiert werden kann.  
Von dem ursprünglichen Leitgedanken der Darstellung des unterirdisch verlegten 
Sohlbaches durch einen Wasserlauf ist lediglich ein kurzes Gerinne verblieben, auf 
das seines Erachtens völlig verzichtet werden kann. Die denkbare Brunnenanlage / 
Skulptur im Bereich der beiden Kastanien sollte jedoch nicht aus dem Auge verloren 
werden.  
Der entlang der Grundstücksgrenze zum Haus Nr. 18 verlaufende Leitstreifen kann 
seiner Meinung nach bereits vor Änderung der Eigentumsverhältnisse realisiert wer-
den. Dieser würde eine sinnvolle Begrenzung zu dem vorläufig noch nicht ausbauba-
ren Teil des Marktplatzes darstellen.  
Da eine grobe geographische Zuordnung der Ortsteile mittels einer Darstellung in 
den Kanaldeckeln nicht möglich ist, spricht er sich für eine Einbringung in die taktilen 
Leitstreifen aus. Der Ortsteil Dillnhütten ist in diesem Zusammenhang jedoch statt in 
der Gruppe mit Sohlbach / Buchen in einer Gruppe mit Obersetzen / Niedersetzen 
aufzuführen. 
 
Eine Darstellung der umliegenden Ortsteile auf dem Marktplatz sollte nach Meinung 
von Frau Fries unterbleiben, da Klafeld aus historischer Perspektive zu keiner Zeit 
metropolartiger Mittelpunkt der aufgezählten Ortsteile war. Eine richtungsanzeigende 
Beschilderung, wie kürzlich im Zentrum Siegens installiert, würde einem wegweisen-
den Charakter unmissverständlicher gerecht.  
In den Vollgussdeckeln der Schachtabdeckungen des Regenüberlaufbeckens sollte 
nach Meinung der SPD-Fraktion das Symbol des historischen Hüttenmannes, er-
gänzt durch den Schriftzug „Klafeld“, wiedergegeben werden.  
Zur Einbringung einer Brunnenanlage / einer Skulptur im Bereich der beiden Kasta-
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nien wurde im Kulturausschuss am 16.07.2002 aufgrund des platzprägenden Cha-
rakters angeregt, einen Wettbewerb durchzuführen. Die Verwendung der Stahlsäule, 
die derzeit vor dem ehemaligen Ausbildungszentrum der Geisweider Stahlwerke po-
sitioniert ist, erachtet sie als wenig sinnvoll, da ein Themenbezug nicht herzustellen 
ist und die Säule nicht genügend dominant erscheint. 
Aufgrund eines Gespräches mit dem Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsverei-
nes sollte mit einer Gedenktafel nicht nur auf die ehemalige Kapelle, sondern auch 
auf die ehemalige Schule hingewiesen werden. 
 
Die umliegenden Ortsteile orientieren sich aufgrund der topographischen Verhältnis-
se (Verlauf der Täler) eindeutig nach Klafeld, so Herr Reitz. Diese Symbolik lässt sich 
in den Streifen optisch gut darstellen.  
Entscheidungen bezüglich einer Skulptur hat letzten Endes derjenige zu treffen, der 
diese finanziert. 
 
Die Gestaltung der Vollgussdeckel der Schachtabdeckungen des Regenüberlaufbe-
ckens wird Herr Schlenther vor dem Hintergrund der Anregung von Frau Fries mit 
dem Eigenbetrieb der Stadt Siegen abstimmen. 
 
Herr Berner macht deutlich, dass bei in den Platz zu integrierenden Hinweisen insbe-
sondere auf Haltbarkeit zu achten ist. Gussdeckel hält er vor diesem und vor dem 
Kostengesichtspunkt im Gegensatz zu Steinplatten für das bessere Medium. 
 
Herr Vogler legt Wert darauf, dass auch nach Fertigstellung des Regenüberlaufbe-
ckens der im Rahmen dieser Maßnahme zusätzlich installierte Fußgängerüberweg 
über die B 54 erhalten bleibt. 
 
Herr Hadem stützt namens der UWG-Fraktion die Vorschläge des Herrn Reitz. Bei 
der Einbringung der Ortsteilnamen in die Leitstreifen sollten Verhandlungen mit den 
Verantwortlichen der Lehrwerkstatt der Geisweider Stahlwerke geführt werden, ob 
dort kostengünstig die Namen in rostfreie Edelstahlplatten eingefräst werden können. 
Entgegen der Meinung von Frau Fries wäre sehr wohl eine Verlagerung der Säule, 
die vor dem ehemaligen Ausbildungszentrum steht, auf den Marktplatz als Gestal-
tungselement wünschenswert. 
Die Parkplätze auf dem Marktplatzgelände sollten nicht nur weiß markiert, sondern in 
optisch ansprechenderer Weise abgegrenzt werden. 
 
Beschlussvorschlag (auf Antrag von Herrn Reitz): 
 
Der Bauausschuss des Rates der Stadt Siegen nimmt den aus Vorlage 2103/2002 
resultierenden Sachstandsbericht zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, bei 
den weiteren Planungsüberlegungen folgende Forderungen einzuarbeiten: 
 
a) Die gesamte Marktplatzfläche wird bis unmittelbar an die Grenze des Grund-

stückes Haus Nr. 18 inklusive der drei taktilen Leitstreifen in einem ersten 
Bauabschnitt erstellt.  

 
b) Das Wassergerinne wird nicht realisiert, eine Entscheidung über die Installati-
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on einer Brunnenanlage / einer Skulptur wird vorerst zurückgestellt. 
 
c) In die Leitstreifen sind symbolisch die Ortsbezeichnungen umliegender Orte 

einzufassen, wobei die Art der Ausführung (Steinplatten, Gusstafeln o. ä.) frei-
gestellt bleibt. 

 
Beratungsergebnis: 10 Stimmen dafür, 4 dagegen, 1 Enthaltung 
 

12. BezA I 22.07.2002 
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